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Die Klimaerwärmung bedroht unseren Wohlstand und stellt künftige Generationen vor kaum lösbare Probleme. 
Die Senkung der Klimagase muss höchste politische Priorität erhalten. Alle Gemeinwesen sollten ihren Teil dazu 
beitragen. Der grösste und wirksamste Handlungsspielraum der Kantone liegt im Gebäudebereich. Die Zielwerte 
der 2000-Watt-Gesellschaft in der Gebäudetechnik zeigen einen ambitiösen aber gangbaren Weg auf, um die 
Klimagasemissionen unseres Kantones deutlich zu senken. 

In der Strategie Nachhaltigkeit des Bundesrates steht die 2000-Watt-Gesellschaft als Zielvorstellung für eine 
zukünftige Energiepolitik der Schweiz. In der Energiepolitik fällt der gesamte Regelungsbedarf im 
Gebäudebereich unter die Verantwortung der Kantone und darum müssen die Kantone das 2000-Watt-
kompatible Bauen auch umsetzen und durchsetzen. 

Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein SIA hat in der Dokumentation „SIA Effizienzpfad Energie" 
aufgezeigt, mit welchen Massnahmen und Zielwerten die 2000-Watt-Gesellschaft in der Gebäudetechnik erreicht 
werden kann. Der 2000-Watt-fähige Neubau und die 2000-Watt-fähige Bauerneuerung sind technisch möglich. 
Verschiedene Massnahmen müssen dazu Schritt für Schritt umgesetzt werden. 

Nun geht es darum, Zielwerte und Massnahmen festzulegen, welche es allen Akteuren ermöglichen, Bauten zu 
erstellen, respektive so zu sanieren, dass sie den Anforderungen der 2000-Watt-Gesellschaft entsprechen. Die 
mit dieser Motion beantragte Verfassungsbestimmung lässt viel Spielraum für die Ausgestaltung der 
Massnahmen - aber die Zielsetzung im Gebäudebereich sollten wir uns und unseren Nachkommen vorgeben. 

Die bestehende Kantonsverfassung nimmt zu wenig Rücksicht auf die neusten Erkenntnisse im Bereich Klima. 
Sie ist zu unverbindlich und trägt der Dringlichkeit der geforderten Massnahmen zu wenig Rechnung. § 31 lautet 
heute wie folgt: 

Energie 

§31
1
 Der Staat sorgt für eine sichere, der Volkswirtschaft förderliche und umweltgerechte Energieversorgung. 

2
 Er fördert die Nutzung von erneuerbaren Energien, die Nutzung neuer Technologien und die dezentrale 

Energieversorgung sowie den sparsamen und rationellen Energieverbrauch. 
3
 Er wendet sich gegen die Nutzung von Kernenergie und hält keine Beteiligungen an Kernkraftwerken. 

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat innert Jahresfrist eine Vorlage zur Ergänzung von § 31 der 
Kantonsverfassung mit folgendem Inhalt vorzulegen: 

Absatz 2 wird sinngemäss wie folgt ergänzt: „Der Kanton legt die energiepolitischen Massnahmen so fest, dass 
möglichst rasch aber spätestens im Jahre 2050 das Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft im Gebäudebereich erreicht 
ist. „ 

Eine ähnlich lautende Motion wurde im Kanton Basel-Landschaft eingereicht. 
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